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Parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer Susanne.
Opferhilfegesetz.
Schaffung wichtiger Informationsrechte
des Opfers

Initiative parlementaire
Leutenegger Oberholzer Susanne.
Loi sur l'aide aux victimes.
Octroi à la victime de droits
importants en matière d'information

Zweitrat – Deuxième Conseil

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 28.09.12 (FRIST - DÉLAI)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 08.05.14 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 11.09.14 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 17.09.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 22.09.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 23.09.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 24.09.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 26.09.14 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 26.09.14 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

Stadler Markus (GL, UR), für die Kommission: Das Opfer einer Straftat wird heute gemäss Bundesrecht wäh-
rend des laufenden Strafverfahrens über die Anordnung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie über
eine Flucht der beschuldigten Person informiert. Das Gesetz nennt dazu Ausnahmen. Es gibt aber auf Bun-
desebene keine gesetzliche Regelung zum Informationsrecht nach abgeschlossenem Strafverfahren. Diese
Lücke will die parlamentarische Initiative schliessen. Einzelne Kantone kennen ein solches Informationsrecht
bereits.
Die Initiantin wollte damals das Opferhilfegesetz in diesem Sinn ergänzen. Das OHG ist aber mittlerweile ge-
ändert worden und enthält keine Bestimmungen zum Prozessrecht mehr, weshalb nun Änderungen im Straf-
gesetzbuch, im Jugendstrafrecht, in der Strafprozessordnung und im Militärstrafprozess vorgesehen sind.
Der Nationalrat hat der Vorlage mit 166 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen zugestimmt. Die Gesetzesänderung
sieht vor, dass Opfern von Straftaten ein Recht auf Information über Entscheide und Tatsachen beim Straf-
und Massnahmenvollzug von erwachsenen und jugendlichen Straftätern gegeben wird. Die Opfer sollen zum
Beispiel über Hafturlaub, Halbgefangenschaft und Entlassung informiert werden. Angesprochen sind relativ
schwere Taten, nämlich solche, die zu Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehenden Massnahmen führen.
Der Bundesrat begrüsst das Anliegen der parlamentarischen Initiative. Er hat zu den Vorarbeiten des Parla-
mentes mit seiner Stellungnahme vom 15. Januar 2014 nur wenige
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Bemerkungen beziehungsweise Anträge eingebracht und diese später in der Sitzung unserer Kommission re-
lativiert.
Gemäss Vorlage soll das Opfer also ein Informationsrecht erhalten. Es muss dieses Recht mit einem schriftli-
chen Gesuch geltend machen. Die Vollzugsbehörde soll erst nach Anhörung des Verurteilten über das Gesuch
entscheiden. Über die Kriterien, die beim Abwägen zwischen diesem Informationsrecht des Opfers und dem
Schutzinteresse des Verurteilten entscheidend sein sollen, hat sich die Kommission eingehend unterhalten.
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Der Gesetzentwurf bringt einen gewissen Einbruch in das System, wonach ein Mensch nach Verbüssung sei-
ner Strafe seine ordentlichen Rechte wiedererlangt. Aber die Vorlage entspringt gewissen Erfahrungen. Diese
stehen auch – aber nicht nur – im Zusammenhang mit einer multikultureller werdenden Schweiz. Es halten bei
uns im Ansatz Verhaltensweisen Einzug, z. B. die private Rachepraxis, die widerrechtlich über die staatliche
Sanktion für einen Täter hinausgehen. Solche Erfahrungen schaffen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Die
Vorlage betrifft voraussichtlich nicht sehr viele Personen. Es liegen dazu allerdings keine genauen Zahlen vor.
Mit der Vorlage soll auch eine Lücke im Militärstrafprozess geschlossen und ein Informationsrecht des Op-
fers auch während des laufenden Militärstrafverfahrens eingeführt werden, analog zu Artikel 214 Absatz 4 der
Strafprozessordnung. Ich beziehe mich damit auf den neubeantragten Absatz 2 von Artikel 56 im Militärstraf-
prozess.
Ihre Kommission für Rechtsfragen stimmte der Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 7 zu 0 Stimmen bei 1
Enthaltung zu. Ich bitte Sie im Namen der Kommission, den Anträgen der Kommission zuzustimmen. Zum
Inhalt meines abweichenden Einzelantrages werde ich mich nachher äussern.

Hess Hans (RL, OW): Ich hatte bereits als Ersatzmitglied in der Kommission die Frage gestellt, für wie viele
Fälle wir hier legiferieren. Man hat mir dann gesagt, das sei sehr schwierig zu sagen. Mich würde jetzt interes-
sieren, Frau Bundesrätin: Wie viele Fälle haben wir bereits erlebt, dass diese parlamentarische Initiative nötig
wurde? Es würde mich wirklich interessieren. Sie erinnern sich, ich habe am letzten Montag im Zusammen-
hang mit den Strassentransportunternehmen und dem Verkehrsstrafrecht gefragt, weshalb bei den Seilbahnen
verschärfte Strafbestimmungen nötig seien. Man sagte mir dann, Handlungsbedarf bestehe eigentlich keiner,
aber man wünsche eine Angleichung an das Eisenbahngesetz.
Ich bin der Meinung, wir brauchen nicht zu legiferieren. Wenn keine Notwendigkeit besteht, zu legiferieren,
müsste man eigentlich sagen: Wir regeln hier Einzelfälle, und es ist nicht nötig, dass das Parlament sich mit
diesen Fragen befasst. Darum bin ich der Frau Bundesrätin dankbar, wenn sie mir heute die Notwendigkeit
unterstreichen kann.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Der Gesetzentwurf, den Sie heute beraten, geht auf eine parlamen-
tarische Initiative Leutenegger Oberholzer zurück. Sie, meine Damen und Herren, und der Nationalrat haben
bestätigt, dass hier gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, indem Sie dieser parlamentarischen Initiative
Folge gegeben haben. Von daher ist der Handlungsbedarf vonseiten des Parlamentes bestätigt worden.
Es ist aber so – wenn ich das einleitend sagen darf, Herr Ständerat Hess –, dass wir keine Zahlen haben.
Es gibt die Zahl aus dem Kanton Graubünden; man sagt, es habe dort im Jahr 2010 drei Fälle gegeben. Ich
denke, die Überlegung ist richtig, dass man sagt, wie viele Fälle ein Gesetzentwurf in der Tat betrifft. Es ist
aber auch legitim zu sagen: Soll man hier nicht eine Lücke schliessen, die im Gesetz tatsächlich vorhanden
ist? Soll man nicht etwas legiferieren, das unter Umständen einfach als Grundprinzip wichtig ist? Soll man dies
nicht auch dann tun, wenn man jetzt nicht sagen kann, es habe soundso viele Hundert Fälle gegeben und jetzt
sei der Handlungsbedarf gegeben? Ich denke, das ist eine Vorlage, bei der Sie durchaus auch sagen können:
Das ist ein Grundprinzip, das wir hier regeln wollen. Von daher ist die Legitimation durch eine grosse Anzahl
von bereits vorhandenen Fällen nicht gegeben. Wie gesagt, den Entscheid haben Sie eigentlich schon früher
gefällt.
Worum geht es? Es geht darum, dass Opfer von Straftaten, ihre Angehörigen und Drittpersonen mit einem
schutzwürdigen Interesse über den Straf- und Massnahmenvollzug einer verurteilten Person informiert wer-
den. Das kann, denke ich, durchaus ein absolut nachvollziehbares und legitimes Interesse sein. Damit ist ge-
währleistet, dass diese Personen auch nach einem abgeschlossenen Strafverfahren ihr Interesse überhaupt
geltend machen können; darum geht es hier. Deshalb sollen sie beispielsweise wissen, wo sich eine bestimmte
verurteilte Person im Strafvollzug befindet oder wann sie entlassen wird. Darum geht es bei dieser Vorlage.
Es ist ja nicht so, dass solche Informationsrechte neu sind. Es ist bereits heute in Artikel 214 Absatz 4 der
Strafprozessordnung ein Informationsrecht verankert. Nach dieser Bestimmung wird das Opfer während des
laufenden Strafverfahrens – das ist eben wichtig! – in aller Regel über die Untersuchungs- und Sicherheits-
haft der beschuldigten Person informiert. Es fehlt aber – das ist die Lücke – eine gesetzliche Regelung zum
Informationsrecht über den Straf- und Massnahmenvollzug für das Stadium nach dem Abschluss des Strafver-
fahrens. Um diese Lücke geht es hier; es handelt sich darum, diese Lücke zu schliessen. Das im Gesetzent-
wurf geregelte Informationsrecht betrifft aber ausschliesslich Fälle, in denen eine beschuldigte Person zu einer
Freiheitsstrafe oder zu einer freiheitsentziehenden Massnahme verurteilt worden ist und diese Strafe oder
Massnahme dann auch vollzogen wird. Das heisst, das Informationsrecht greift nur dann, wenn die Straftaten
von einer gewissen Schwere sind. Das ist auch eine sinnvolle Einschränkung, die hier gemacht wird.
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Im Rahmen der Detailberatung – der Kommissionssprecher hat es gesagt – müssen zwei Punkte des Ge-
setzentwurfes noch näher betrachtet werden, nämlich der Kreis der informationsberechtigten Personen unter
Artikel 92a Absatz 1 StGB und ebenfalls die Interessenabwägung gemäss Artikel 92a Absatz 3 StGB. Ich
werde mich gerne noch dazu äussern, respektive der Kommissionssprecher wird das sicher noch tun.
Der Gesetzentwurf greift sicher ein berechtigtes Anliegen auf. Der Nationalrat – das wurde bereits erwähnt –
ist auf die Vorlage eingetreten und hat sie angenommen.
Ich empfehle Ihnen, Ihrer Kommission für Rechtsfragen zu folgen und auf die Vorlage einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über das Informationsrecht des Opfers (Änderung des Strafgesetzbuches, des Jugend-
strafgesetzes, der Strafprozessordnung und des Militärstrafprozesses)
Loi fédérale sur le droit de la victime à être informée (Modification du Code pénal, du droit pénal des
mineurs, du Code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire)

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté
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Ziff. 1 Art. 92a
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3
Zustimmung zum Antrag des Bundesrates

Antrag Stadler Markus
Abs. 1
... verlangen, dass sie von der Vollzugsbehörde namentlich über Folgendes informiert werden:
...

Ch. 1 art. 92a
Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4, 5
Adhérer à la décision du Conseil national
Al. 3
Adhérer à la proposition du Conseil fédéral

Proposition Stadler Markus
Al. 1
... peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe notamment:
...
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Stadler Markus (GL, UR): Bei Artikel 92a Absatz 1 spreche ich einen materiellen und einen formellen Teil
an. Zuerst zum materiellen Teil: Sie sehen auf der Fahne, dass es zu Artikel 92a drei Differenzen zwischen
Nationalrat und Bundesrat gibt. Da ein innerer Zusammenhang besteht, werde ich zu allen drei Differenzen
zusammen sprechen: Bei Artikel 92a Absatz 1 will der Nationalrat auch berechtigte Dritte, beispielsweise
Zeugen, mit einem Informationsrecht ausstatten. Der Bundesrat will das gemäss Fahne nicht. Er sieht einen
engeren Kreis von Dritten, nämlich die Angehörigen, vor. Im Zusammenhang damit streicht der Nationalrat
bei Artikel 92a Absatz 5 den Antrag des Bundesrates, wonach den Angehörigen des Opfers bezüglich ihrer
Zivilansprüche und öffentlich-rechtlichen Ansprüche die gleichen Rechte wie dem Opfer zustehen.
Unsere Kommission folgt dem Nationalrat, nachdem der Bundesrat in der Beratung in der Kommission für
Rechtsfragen seine Zustimmung zur Version des Nationalrates bei den Absätzen 1 und 5 ausgesprochen hat.
Er hat diese Zustimmung gegeben für den Fall, dass wir in Absatz 3 die im Eintreten bereits angesprochene
Interessenabwägung aufnehmen. Diese Forderung nach einer Interessenabwägung überzeugte die Kommissi-
on; dies auch im Hinblick auf Artikel 36 der Bundesverfassung, der von den Einschränkungen der Grundrechte
spricht und unter anderem verlangt, dass diese verhältnismässig sein müssen. Das Informationsrecht für Op-
fer soll davon abhängig gemacht werden, dass auch die Interessen des Täters, der wieder in die Gesellschaft
eingegliedert werden soll, genügend berücksichtigt werden. Es könnte sonst dazu kommen, dass die Infor-
mationen von Dritten missbraucht werden, um sein Familienleben, die berufliche Wiedereingliederung usw. zu
stören.
Bei Artikel 92a Absatz 3 reduziert der Nationalrat die Verweigerung einer Information auf den Fall, dass der
Verurteilte sonst einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt würde. Dies würde, wie gesagt, dem verfassungsmäs-
sigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht entsprechen. Die vom Nationalrat formulierte Voraussetzung,
dass ein Verurteilter durch die Information einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt würde, kann man sich in der
Praxis kaum vorstellen, sie ist de facto gar keine Einschränkung.
Ich bitte Sie, den Anträgen der Kommission zu folgen.
Nach Rücksprache mit dem Kommissionspräsidenten stelle ich einen Einzelantrag. Er ist in der Absicht rein
formeller Natur; damit soll im Gesetz zum Ausdruck gebracht werden, was eigentlich gemeint ist. Es geht im
Wesentlichen um die Vollzugsöffnungen nach Artikel 75a Absatz 2 StGB, die nicht im Detail im Gesetzeswort-
laut aufgeführt sind.
Die Revision des Sanktionenrechts, welche derzeit im Parlament beraten wird, sieht das Electronic Monitoring
vor. Werden weitere Arten von Vollzugsöffnungen wie eben dieses Electronic Monitoring eingeführt, so umfasst
das Informationsrecht auch diese, und zwar dann und nur dann, wenn es sich um wesentliche Entscheide han-
delt, die entweder eine Vollzugslockerung oder eine Vollzugsform, die vom Normalvollzug abweicht, beinhalten.
Es geht also um Entscheide, die für das Opfer wirklich relevant sind. Die Liste in Artikel 92a StGB ist somit
nicht abschliessend gemeint, wie man aus dem Wortlaut schliessen könnte. Bereits die nationalrätliche Kom-
mission hat sie nicht abschliessend verstanden, und auch in unserer Kommission für Rechtsfragen wurde es
so dargelegt. Die Einfügung des Wortes "namentlich" soll dies zum Ausdruck bringen. Das entspricht einer
gängigen Formulierung.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ich danke dem Kommissionssprecher für seine Ausführungen zu Artikel
92a Absatz 1 in Kombination mit Absatz 3. Ich denke, dass es in dieser Kombination tatsächlich richtig ist,
sich jetzt bei Absatz 1 dem Nationalrat anzuschliessen. In diesem Sinne können wir Ihre Kommission auch
unterstützen. Wir sind aber im Sinne der Interessenabwägung, wie sie in Absatz 3 formuliert ist, froh, dass
Sie hier dem Bundesrat folgen. Ich werde mich deshalb jetzt nicht mehr zu diesen beiden Absätzen äussern,
sondern nur noch zum Einzelantrag Stadler Markus.
Herr Stadler möchte in Absatz 1 von Artikel 92a den Begriff "namentlich" einfügen. Dieser Vorschlag möchte
klarstellen, dass die Aufzählung der Vollzugsformen, welche vom Normalvollzug abweichen, und der Voll-
zugslockerungen, über welche die Behörden die informationsberechtigten Personen informieren sollen, nicht
abschliessend ist. Ich möchte Ihnen empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Unserer Meinung nach ist diese
Präzisierung eigentlich nicht nötig. Sie hätte auch noch eine unerwünschte Nebenfolge.
Ich möchte das gerne etwas ausführen und komme zuerst zur negativen Konsequenz. Die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates und der Nationalrat haben bewusst eine inhaltliche Beschränkung der Voll-
zugsentscheide beschlossen, über die z. B. das Opfer oder seine Angehörigen eine Information verlangen
können. Der Grund dafür ist zum einen, dass die Behörden während des Vollzugs einer freiheitsentziehenden
Sanktion zahlreiche Entscheide treffen, von denen nicht jeder für die informationsberechtigte Person gleicher-
massen von Interesse ist. Zum andern muss auch das Recht der verurteilten Person auf informationelle Selbst-
bestimmung bzw. die Verhältnismässigkeit beachtet werden. Der Beschluss des Nationalrates sieht daher vor,
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dass die Behörden nur über wesentliche Entscheide informieren sollen, die dem Schutzbedürfnis der infor-
mationsberechtigten Person entsprechen. Dazu gehören z. B. Entscheide, die dazu führen könnten, dass das
Opfer oder seine Angehörigen mit der verurteilten Person in Kontakt kommen könnten. Das sind Entscheide,
die für die informationsberechtigte Person wichtig und von Interesse sind.
Die Konsequenz einer Ergänzung von Absatz 1 durch den Begriff "namentlich" wäre somit, dass die inhaltliche
Beschränkung auf wesentliche Entscheide dahinfallen würde. Eine informationsberechtigte Person könnte von
den Behörden z. B. verlangen, über sämtliche, das heisst mit Blick auf das Schutzbedürfnis auch unwesent-
liche Entscheide informiert zu werden. Darunter würde z. B. auch der Entscheid fallen, die verurteilte Person
von einer geschlossenen Strafanstalt in eine andere, ebenfalls geschlossene Strafanstalt zu verlegen, oder
der Entscheid, sie aufgrund einer Disziplinarstrafe vorübergehend in Einzelhaft zu versetzen; das sind auch
Entscheide, die darunterfallen würden. Die Aufhebung der im Beschluss des Nationalrates vorgesehenen Be-
schränkung auf wesentliche Entscheide hätte dann unter Umständen ein ausuferndes Informationsrecht zur
Folge, und das wäre, so denke ich, dann auch kaum im Sinne dieser parlamentarischen Initiative.
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Aus meiner Sicht decken die in den Buchstaben a und b von Absatz 1 aufgeführten Entscheide das Schutzbe-
dürfnis der informationsberechtigten Person ab. In Bezug auf die Vollzugsformen und auf die Vollzugslockerun-
gen sind die Formulierungen eben bewusst offen gehalten; also dort, wo man diese beiden Begriffe verwendet,
sind sie offen gehalten. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel zur Veranschaulichung geben. Unter dem Begriff
"Vollzugsöffnungen" sind gemäss Artikel 75a Absatz 2 StGB Lockerungen im Freiheitsentzug zu verstehen,
"namentlich die Verlegung in eine offene Anstalt, die Gewährung von Urlaub, die Zulassung zum Arbeitsexter-
nat oder zum Wohnexternat". Das heisst, dieser Begriff ist so offen formuliert, dass darunter auch Formen von
Lockerungen des Freiheitsentzugs fallen, die im geltenden Recht noch nicht vorgesehen sind, wie z. B. der
Einsatz von Electronic Monitoring. Also hier ist es eben bewusst offen ausgedrückt.
Dasselbe gilt auch für die Formulierung "Vollzugsform, sofern sie vom Normalvollzug abweicht", wie sie hier
unter Buchstabe a festgehalten ist. Darunter wird in Zukunft beispielsweise auch die gemeinnützige Arbeit
fallen, wenn dann die entsprechende Gesetzesrevision in Kraft ist.
Wir sind also der Meinung, dass wir hier bei den spezifischen Begriffen bewusst offen formulieren sollten, dass
wir aber mit dem Begriff "namentlich" nicht generell eine Öffnung vorsehen wollen, weil wir eben befürchten,
dass sonst die Informationsrechte ausufern würden und unter Umständen auch nicht mehr nur die schutz-
würdigen Interessen der informationsberechtigten Person tangieren würden. Das ist der Grund, weshalb wir
Ihnen beantragen, den Einzelantrag Stadler Markus abzulehnen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir im
Ziel keine Differenz haben, aber dieses Wort "namentlich" könnte eben Auswirkungen haben, die unerwünscht
sind.
Ich bitte Sie, den Antrag Stadler Markus abzulehnen.

Stadler Markus (GL, UR): Unsere Absichten sind identisch. Es geht um wesentliche Entscheide, die für das
Opfer wirklich relevant sind – und nicht um andere Entscheide. Aufgrund der Meinung, die Sie geäussert
haben, ziehe ich meinen Antrag zurück.

Präsident (Germann Hannes, Präsident): Der Antrag Stadler Markus ist zurückgezogen worden.

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition de la commission

Übergangsbestimmung; Ziff. 2–4; Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Disposition transitoire; ch. 2–4; ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
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(namentlich – nominatif; 09.430/355)
Für Annahme des Entwurfes ... 35 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(2 Enthaltungen)
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